
Gemeinde lpsäch
Ueberbauungsordnun S ZPP2 "Fl uhäcker"

mit Ausbau Schürlistrasse

UEBERBAUUNGSVORSCH RI FTEN

I '")hl, rkunssbereich Die Ueberbauungsordnung "Fluhäcker" mit Ausbau Schürl.i-
strasse gilt für das im Ueberbauungsplan mit der ent-
sprechenden Begrenzungslinie bezeichnete Gebiet.
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Uebergeordnete
Vorschri ften

Inhalt der Ueber-
bau ungsordnung

Gesta I tu ngs gru nd-
sätze

Gemeindebeschluss 5. Dezember 1997

A. ALLGEMEINE BESTiMMUNGEN

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

lsoweit die vorliegendert Ueberbauungsvorschriften nicht
anderes .festlegen,. Sglten die Bestimmungen des Bauregle-
mentes der Gemeinde Ipsach (BR/lps).
t
'Das Plangebiet gilt als Wohnzone gemäss Art. 4.3 des
BR/ips.
2
'Es gilt die Empfindlichkeitsstufe II gemäss Art. 43 der
e'id9. Lärmschutzverordnung (LSV).

I

J

_) In der Ueberbauungsordnung werden verb.indl ich geregelt:

- Die Anlagen der Bas'iserschliessung;
- Die Flächen und A.nschlüsse für Hauszufahrten und die

Park i erung ;

- Die Lage der Baufelder und d.ie zulässigen Gebäudeabmes-
su ngen ;

- Pi'". Nutzungsbest'immungen für die Umgebungszonen und
Vorberei che;

- ?i" Lage und Abmessung des gemeinschaftlichen platzes;
- ?t" Nutzungsbestimmung und die Grundzüge der Gestaltungfür die südseitigen Grünzonen und Spielflächen.

1'Bauten, Anlagen und Aussenräume unterstehen denr Ziel
einer guten Gesamtwirkung. Artikel 3.'l BR/Ips. gi'lt
s i nngemäss.
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Zlnn"rhalb der Baufelder A und B ist bezüg1ich des archi-
tektonischen:Ausdruckes, der Dachform, dei Mater.ialwahl
und der Farbgebung eine einheitl'iche charakterist,ik zu ge-
währleisten, Bei etappenweiser Realisierung haben sich
spätere Vorhaben harmonisch an das Bestehende un'.opu.ren.
3

E

E

F

i

Die Baufelder D bilden einschl'iesslich der ostseitigen
rschliess.ungs- und Parkierungsanlagen eine konzept'iöne1leinheit, die bei g]lfällig etappierter Realisierung in
orm e'ines generellen Gesamtbaugesuches zu dokumentieren
st.

I

I
Art. 5

Art. 6

Art. 7

lDi" 'ir Plan bezeichneten Massnahmen der Feinerschl.ies-
:un9 99lt9n a'!s Hauszufahrten und Hausanschlüsse gemässArt. 106 Abs.3 des kant. BauG.
t
'Erstellung und unterhalt erfolgt durch die Grundeigen-
tümer.
)
'D'ie Hauszufahrten sind hinsichtlich der technischen vor-
aussetzungen a1s Notzufahrt (ldehrd'ienste, Ambulanz) und
f ür andere Ausnahmef äl le (Zi.;gelwagen ) auszubi lden.

Lärmschutz

Basi serschl iessung

Hauszufahrten

Im Baubereich D sind die Voraussetzungen zu schaffen,
dass die'lärmempfindlichen Räume gemäsi LSV vom verkeürs-
1ärm abgeschirmt,_!lnd und die gesätrl ichen Bestimmungen
gemäss Art. ?.3 (Planungswerte) eingehalten werden (örund-
riss-Gestaltung, technische Vorkehrän, etc. ).

B. ERSCHLIESSUNG, PARKIERUNG

D'ie f ür d'ie Basi serschl'iessung ausgesch'iedenen Fl ächen
d'ienen für folgende Massnahmen:

-'Ausbau schl.irl'istrasse: Mit südseitigem Trottoir, öffent-
lichen-Parkplätzen und Fussgänger-Qüerungeni der Gemein-
derat legt gleichzeitig mit dei ueberbauüngsordnung ein
Bauprojekt zum Beschluss vor. projekt und l,echnischer
Bericht vom September ,l997 gelten als integrierender Be-
standte"il der Ueberbauungsordnung.

- Fuss- und Radweg Huebstrasse: Bestehender Zustand

- Wanderweg Hueb: Mergelbelag, Ausbaubreite 1.50 m

- Fussweg Schtirlistrasse-Grubenweg: Asphaltbelag, Aus-
baubreite 2.00 m.
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4Di" i,n Plan angegebenen
wert; es gilt jedoch ein
3.50 m.

Breitenmasse gelten als Richt-
min'imales L'ichtraumprofi 1 von

Arrt. I
Park'ierung

Sektor Ul

Sektor U2

/u*3" "":l

1FU, die Erstellung von Absteliplätzen für Motorfahrzeuge
und Fahrräder g'ilt Art. 50ff der kant. BauV.
Fi;r die Erfü11ung des notwendigen Bedarfs gelten die Bau-
felder AB, C und DE je a1s operationelle Einheit.
ZDi" Tufuhrt zu den Parkierungsanlagen erfolgt über d'ie
F'lächen der Hauszufahrt und über die im Plan beze'ichnete
"Zufahrt Einstel I hal le".
3Arf d"n Flächen für oberirdische Park'ierung können offene
Parkplätze angeordnet werden. Die Erstellung von Ueberdek-
kungen ist gestattet; dabei sind seitlich und rückwärtige
Abschlüsse mit den Mitteln der Gartengesta'ltung (Hecken,
Palisaden) zu real isieren.
4Westseitig von Baufeld C (Fläche für Hauszufahrt,) sind 5
Besuch'erparkp'l ätze zu erstel I en.

)

C. NUTZUNGSBESTIMMUNGEN

Art. 9

1'Die Umgebungszone Sektor Ul dient für pg;ygtg oder gemein-
schaftl iche Gartenbereiche, Vorzonen tiniJ' hleganlagen. Es
sind nur offene Bauten und Anlagen der Gartengesta'ltung
zugelassen, wie Trennwände, Pergolas und ähnliches.
2B.i den Baufeldern B, E und D können innerhalb der be-
zeichneten "Baulinien für Untergeschosse" überdeckte Auto-
abstel 1 p1 ätzö bzw. vorgeschobene Autoei nstel I räume erste'l I t
werden. Deren Dachf 'l ächen si nd sowe'it mögf i ch zu begrünen
und harmonisch'in dje Umgebungsgestaltung des Sektors U1
e i nz ubi nden.

Art. i0
1'Die Umgebungszone Sektor UZ dient für die Erstellung
von Hauszugängen, Vorplätzen und Aehnlichem. Es können
1-geschossige An- und Nebenbauten erstellt werden (Fahr-
radunterstände, Geräteräume, Containerstandplätze, usw.).
Die Maximalhöhe solcher Bauten (höchster Punkt der Dach-
fläche) beträgt 3.50 m. Es gilt keine Lähgen- oder Flä-
chenbegrenzung. Die Bauten können an die Sektorgrenze
gestel I t werden
2'Die Erstellung von Autoabstellplätzen ist ausgeschlossen,
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Sektor U3

Platzanlage
Sektor P

Grü nzone
Sektor G

Art. 1 1

1S"ktor^ U3 d'i ent f ür di e Erstel I ung ei nes Vers'ickerungs-
streifens für anfallende Oberflächenwasser der angrenzen-
den Trottoir- und Vorgartenzonen. Es gilt das Bauprojekt
Schürl i strasse.
ZDi" ,u* Sickerstreifen führenden Stichleitungen für
Schmutzwasser werden zusammen mit der Basiserschliessung
erstel lt und gehen zu Lasten der Grundeigentümer. Der
Unterhalt der Sickerstreifen erfolgt durch die Gemeinde.

Art. 12

lS"kto" P dient für die Erstellung einer zentralen ge-
meinschaftlichen Platzanlage m"it Kle'inkinderspielplatz
und anderen Einrichtungen für Spie'l und Aufenthalt. Die
Fläche ist mit hochstämm'igen Bäumen zu bepflanzen; die
im Plan dargestellte Anordnung hat Hinweischarakter.
,)

'Die Erstel lung oberird'ischer Autoparkplätze ist ausge-
sch I ossen.
.)

'Die Platzanlage ist spätestens mit der Realisierung der
letzten Bauetappe der Baufelder C, D und E auszuführen,
beziehungsweise fertigzustellen. Das entsprechende Bau-
gesuch umfasst die Platzanlage im Umgebungsgestaltungs-
plan. Die notwendigen finanziellen Mittel s'ind be"i allen
Bauetappen mittel s Bankgarantie sicherzustel len.

Art.13

)

I

_i

1

'Sektor G gilt als Grünzone gemäss Art. 79 des kant. Bau-
ge setzes.

25i" dient der Erhaltung und Pflege bestehender Naturbe-'
stände im Umfeld des ehemal'igen Grubenareals, der Gestal-
tung eines landschaftlich geprägten S'iedlungsabschlusses
und der Nutzung a1s Spiel- und Erlebnisbereich.
.)

'D'ie Erstellung von Bauten und Einrichtungen ist ausge-
schlossen. Zuge'lassen ist die Erstellung von Fusspfaden
und einfachen Sitzplätzen.
4Es g"lten folgende Nutzungs- und Gestaltungsgrundsätze:
a) Pflege eines artenre'ichen [,llaldrandes auf där Südse'ite

der Grube.
b) Erhaltung und'Aufbau eines artenreichen und gestuften

Waldrandes auf der Nordseite der Grube; Erhaltung von
Dorndi cki chten.

c) Gestaltung eines naturnahen Sp'ielplatzes mit standort-
heimischem Baumbestand auf der Ostseite der Grube. Die
Fläche gilt als grössere Spielfläche gemäss Art. 15
Abs.2 BauG / Art. 46 BauV

4
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d) schaffung extensiv genutzer wieslandzonen zwischen
Baugebiet und Landwirtschaftsgebiet. pflanzung von weg-
begle'itenden Bäumen; die Anga6en .im plan habeÄ.Hinweii_
chara kter.

e) Erhaltung und Pflege der bestehenden Hochstammhecke
beim oberen Grubenareal bzw. bestehenden Spielplaü2.f) Pflanzung einer neuen Ailee ent,rang der Huäb.t"ur.".

)

Sektor W

Bau fe I der

Aus n ütz ung

Geschosszahlen

Baufe'lder
Baudelder
Baufeld
Baufeld
Baufeld

Art. 17

Art.14

Sektor tal gi 1t al s tnlal d im s'inne der Forstgesetzgebung.

D. BEBAUUNG

Art. 1 5

Art. i6

lDi"-maximale 
Ausdehnung vön Hauptgebäuden wird durchdie Baul'in'ien bestimmt.

2In d"n Baufeldern A gilt bei nicht geschlossener Bauwei-
se ein Gebäudeabstand von 6.00 m.

3 -.,-Für vorspringende offene Baute'i'le gemäss Art. 3.g BR/ips.gilt die Baufeldbegrenzung a1s Bezulsrin.ie. Balkone dürfennur die speziel 1 bezeichneten Baul iiien überragen.

)

Das Mass der Ausnützung (rea"l'isi erbare Bruttogeschoss-
fläche) ist durch die Bäuieldgrösse und Geschoiszahl de-fin'iert. Im speziellen werden-folgenJe-ri;;;;r; bzw. maxi-
ma le tsruttogeschossflächen festgelegt:

)
A)
B)
c)
D)
E)

minimal
minimal
maximal
miniinal
minimal

600
300

1 '600
700
450

m2 BGF

mZ BGF

m2 BGF
m2 BGF

m2 BGF

je Baufeld
je Baufe'ld

je Baufe'ld

J

-l

iu"b"" 
dem Kellergeschoss können in den einzelnen Baufel-dern maxima'l fo'lgende vollgeschosse real isiert werden:

- Baufelder A und B : Z Voligeschosse
- Baufelder C, D und E: 3 Vol'lgeschosse
c
'Bezüg1 ich Ke1 lergeschoss und Dachgestaltung gelten diespezifjschen Bestimmungen in Art. iA.j

l
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Geb äudehöhen

Zeitpunkt der
Ausführung

Art. 18

In den einzelnen Baufeldern gelten nachstehende maximale
Gebäudehöhen und besondere Regelungen:

Baufelder A

me zilasfge Gebäudehöhe richtet sich nach der Z-geschos-
s'igen Bauzone gemäss BR/Ips.

Baufelder B

D'ie zul äss'ige Gebäudehöhe richtet siih nach der Z-geschos-
sigen Bauzone gemäss BR/lps. Tal'seits ist eine Mehrhöhe
von ,l.50 

m ges[attet; das Kellergeschoss kann zwecks Par-
kierung und Zugang auf Niveau Hauszufahrt entsprechend
der speziel len Baul inie freigestel lt werden,

Baufeld C

Die GebäudehOhe richtet sic
zone gemäss BR/Ips. Das Geb
bi I den.

Baufelder D

Baufeld E

Die Ge5äüdehöhe richtet sich n

zone gemäss BR/Ips. Talseits'(
eine Mehrhöhe von 1.50 m gesta
kann zwecks Park'ierung und Zug
entsprechend der speziellen Ba

der 3-geschossigen Bau-
st mit Flachdach auszu-

h nach
äude i

Die Gebäudehöhe richtet sich nach der 3-geschossigen Bau-
zone gemäss BR/Ips. Talseits (Seite Huebstrasse) ist eine
Mehrhöhe von 1.50 m gestattet; das Kellergeschoss kann
zwecks Parkierung und Zugang auf Niveau Häuszufahrtfrei-
gestellt werden. Die Gebäudehöhen werden für die Baufel-
der 1-3 gesondert gemessen. Die Gebäude sind m'it Flachdach
auszubi lden.

ach der 3-geschoss'igen Bau-
gegenijber Baufeld D) ist
ttet; das Ke'llergeschoss
ang auf Niveau Hauszufahrt
ul inie freigestel lt werden.

E. UMGEBUNGSGESTALTUNG / GTMEINSCHAFTSEiNRICHTUNGEN

Art.19

Die Baupolizeibehörde bestimmt, welche Erschliessungen,
Aussenanlagen und Gestaltungsmassnahmen im Rahmen je-
weil iger Bauetappen zu real isieren s.ind (trlege, Plätze,
Grünbereiche und Pflanzungen). Diese s'ind Bästandteil
des Umgebungsgest,altungspianes im Baugesuchsverfahren.
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Art. 20

Baumpfl anzungen

S'ied I ungsgren ze Süd

Kehri chtabfuhr

Gedeckter Aufenthalts-
bereich

Verei nbarungen

Kehrichtdepots bezi ehungswei s
an der Bas'iserschl iessung (Sch
D'ie def i ni ti ven Festl egungen e
fahren.

onta'inerstandpl ätze si nd
'i strasse) anzuordnen.
l gen 'im Baugesuchsver-

Di
gen
zen
in

e im Plan bezeichneten Baumpflanzungen gelten als zwin-
der Bestandteil der Ueberbauungsordnung. Die zu pflan-
den Baumarten und die defin'itive Positionierung werden
Absprache mit der Gemeindebehörde bestimmt. Bei Pflan-
g gilt eine Mindest-Stammhöhe von 2.50 m.

Art. 21

Die Nutzungsgrenze zwischen Sektor" G und den Bauberei-
chen B/E ist mit baulichen Mitteln einheitlich zu gestal-
ten und klar abzugrenzen.

Art. 22

zun

I

1

I

I

t
J

eC
ürl
rfo

-,)

Art. 23

Angrenzend an die nordse'itige Platzbegrenzung (Baubereich
C, bzw. Sektor U2) ist ein gemeinschaftlich nutzbarer,
überdeckter Aufenthaltsbereich zu realisieren. Als Richt-
wert gilt eine Fläche von 50 m2. Der Bere'ich bildet einen
zwingenden Bestandteil der Baubew'illigung im Baufeld C.

F. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 24

Die Grundeigentümer im Planperimeter haben die erforder-
lichen privatrechtlichen Vereinbarungen für geme'insame
Nutzungs- und Anschlussrechte (Zufahrten
flächen und weitere Geme'inschaftsanlagen
E'in Vertrag, der di e Modal itäten der wes
tragsgegenstände regeit, ist Voraussetzu
migung der Ueberbauungsordnung.

, Fusswege, Spiel-
) sicherzustel len.
entl i chsten Ver-
ng für die Geneh-

Art. 25

Die Ueberbauungsordnung tritt mit Genehmigun
Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) in Kr

g durch das
aft.

I n krafttreten



GENEHMIGUNGSVERMERKE

Vorprüfung vom I l. Juli 1996

Publikation im Amtsblatt vom 22. Mörz und 2Z Mörz 1997
im Nidauer Anzeiger vom 21. Mörz und 28. Mörz 1997

Öffentliche Auflage vom 24. Mörz bis 23.April 1997

Eingegangene Einsprachen: 6

Erledigte Einsprachen: -
Unerledigte Einsprachen: 6

Rechtsverwahrungen: I

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am 5. Dezember

Namens der Einwohnergemeinde lpsach:

t997

Der Präsident:

Die Sekretärin: --

Publikation für materielle Anderungen:

im Amtsblatt vom 31. Jonuor 1998

im Nidauer Anzeiger vom 30. Jonuor 1998

Öffentliche Auflage vom 2. Februqr bis 3. Mörz 1998

Eingegangene Einsprachen: keine

Die Richtiglceit dieser Angaben bescheinigt:

lpsach, den | 7. Aprit 1[}98 Die Gemeindeschreiberin:

Genehmigt durch das kaÄtonale Amt für Gemeinden und Raumordnung

GENfHMIGT gemäss
Verf üg u rrg von? ...................... A n_. JilLl..lgg0,,....,
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Amt für .-"ryä Haii nioi''J nuns


